
Bekanntmachung 
der Landesdirektion Sachsen 

nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für das Vorhaben 

„Wesentliche Änderung der Schweinemastanlage“ 
der Landgut Ostelbien KG 

am Standort 04886 Beilrode 

Gz.: 44-8431/2896 

Vom 6. Dezember 2024 

Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird 
Folgendes bekannt gemacht: 

Die Landgut Ostelbien KG in 04886 Beilrode, Alte Züllsdorfer Straße 14 beantragte 
mit Datum vom 6. Juni 2024 die Genehmigung gemäß § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 225) geän-
dert worden ist, für die wesentliche Änderung der Schweinemastanlage am Standort Beilro-
de, Ortsteil Zwethau, Gemarkung Zwethau, Flur 2, Flurstücke 112/6, 113/7, 114/2. Das Vor-
haben unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt nach Nummer 7.1.11.1 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. No-
vember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) geändert worden ist.  

Gegenstand der beantragten Änderung ist der Umbau der Schweinemastanlage von 
bisher konventioneller Haltung von 4.040 Mastschweinen in ein qualitätsgesichertes Hal-
tungsverfahren, das dem Tierwohl dient. Hierzu wird die Stallanlage für 2.044 Mastschweine 
und 4.486 Ferkel umgebaut und ein tiergerechter Außenklimastall errichtet.  

Die Schweinemastanlage ist der Nummer 7.11.2 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zuzuordnen. Für das Vorhaben war gemäß § 9 Absatz 2 
Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine allgemeine Vorprüfung 
zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Pflicht) durchzuführen. 

Die Vorprüfung der Landesdirektion hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht vorliegt, 
weil die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht hervorrufen kann. 

Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht nach Anlage 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung als wesentlich angesehen: 

 Das Vorhaben führt zu einer Verminderung der insgesamt am Standort vor-
handenen Tiermasse und insofern zu einer Verminderung der hiervon ausge-
hendenden Geruchs- und Ammoniakemissionen. Weitere bauliche Maßnah-
men und betriebliche Regelungen zur Verminderung der Emissionen sowie 
zum Tierwohl hier insbesondere der Außenklimastall für Mastschweine und 
Ferkel lassen zusätzliche relevante Belastungen im Einwirkungsbereich der 
Anlage nicht erwarten.  

 Bei Reduzierung der Ammoniakemissionen und der vorhandenen Abstände 
sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Vegetation und Ökosysteme 
aus.  



 Die geringfügigen, nicht relevanten Emissionen an PM10-Feinstaubpartikeln 
einschließlich partikelgebundener Bioaerosole führen nicht zu einer Beein-
trächtigung der schutzbedürftigen Nachbarschaft.  

 Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Wasser zu erwarten. Der Umgang mit den wassergefährdenden Stoffen 
(Gülle, Jauche, Festmist) findet auf geeigneten abgedichteten Flächen statt, 
deren Entwässerung in die Biogasanlage erfolgt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung die vorgenannte Entscheidung der Landesdirektion Sachsen 
nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die entscheidungsrelevanten Unterlagen sind der Öffentlichkeit gemäß den Bestim-
mungen des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 
146), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. 
S. 486, 493) geändert worden ist, in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Re-
ferat 44, Braustraße 2, 04107 Leipzig zugänglich. 

Leipzig, den 6. Dezember 2024 

Landesdirektion Sachsen 
Bobeth 

Referatsleiter 


